
template
Schreibmaschinentext
Anlage IV zur SV IX/381



Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, 

Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr vom 19.07.2016 bezüglich der 11. 

Änderung des Bebauungsplanes „Gartenstiege“ im Ortsteil Holtwick 

Anlage IV zur SV IX/381 

Zu der Planung werden keine Bedenken oder Anregungen geäußert.  

Der Hinweis, dass davon ausgegangen wird, dass bauliche Anlagen eine Höhe von 30 m nicht 

überschreiten, wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 

erfolgt eine Höhenbegrenzung der Bebauung auf eine für ein Einfamilienhausgebiet übliche 

Höhe, die ein Maß von 30 m weit unterschreiten wird. 

Beschlussempfehlung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 




